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Begründung: 
 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 23.03.2010 zur DS-Nr.: 
19/2010 wurde die Stelle der Landrätin/des Landrates öffentlich und überregional 
ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte in der „Märkischen Oderzeitung“, im 
„Uckermark Kurier“, in der Zeitung „Die Welt“ sowie im Internet unter 
www.uckermark.de.  
 
Gemäß Ausschreibungstext endete die Frist für die Einreichung der Unterlagen zur 
Bewerbung zur Landrätin/zum Landrat am 18.04.2010. 
 
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist haben sich insgesamt 26 Bewerberinnen und 
Bewerber fristgemäß beworben. 4 Bewerbungen sind nicht fristgemäß (Stand: 
19.04.2010) eingegangen und wurden deshalb im weiteren Verfahren zur Wahl zur 
Landrätin/zum Landrat nicht mehr berücksichtigt. Von den 26 fristgemäß eingegan-
genen Bewerbungen wurden 21 Bewerbungen auf die Bewerberliste gesetzt. 5 Be-
werber fanden wegen Nichterfüllung der vorgegebenen Kriterien keine Berücksichti-
gung. Alle eingegangenen Bewerbungen werden im Büro des Kreistages unter Ver-
schluss aufbewahrt.  
 
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 23.03.2010 zur DS-Nr.: 19/2010 wurden alle 
fristgemäß eingegangenen Bewerbungen anhand der Kriterien des in der Stellen-
ausschreibung formulierten Anforderungsprofils durch die Mitglieder des Ältestenra-
tes am 19.04.2010 vorgeprüft. 
 
Bewerbungen, bei denen ohne Weiteres festzustellen war, dass sie einem oder meh-
reren Kriterien des Anforderungsprofils nicht gerecht werden, wurden im weiteren 
Auswahlverfahren nicht berücksichtigt.  
 
Aus den verbleibenden 21 Bewerbungen hat das Büro des Kreistages eine Bewer-
berliste zur Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Uckermark erstellt, 
die in Kurzform Angaben zur Person der Bewerber/innen enthält. Diese Bewerberlis-
te wurde allen Abgeordneten mit Anschreiben des Landrates vom 20.04.2010 zuge-
sandt. 
 
Nach Abschluss der Bewerbungsfrist und nach der offiziellen Öffnung der Bewer-
bungsunterlagen durch den Ältestenrat wurde den Abgeordneten des Kreistages die 
Möglichkeit eingeräumt, die Bewerbungsunterlagen für die Wahl zur Landrätin/zum 
Landrat während der Stunden, in denen die Kreisverwaltung für den Besucherver-
kehr geöffnet ist, im Büro des Kreistages einzusehen. 
 

Die Abgeordneten und die Fraktionen des Kreistages können bis zum 02.05.2010 
Kandidaten aus der ihnen vorliegenden Bewerberliste benennen, die dann als Wahl-
vorschläge zur Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Uckermark auf 
die Wahlvorschlagsliste  gesetzt werden. Die Wahlvorschlagsliste wird den Abge-
ordneten nach dem 02.05.2010 unverzüglich als Anlage  zur vorliegenden Be-
schlussvorlage zugesandt.   
 

Bei ihrer Auswahlentscheidung (Wahlvorschlag) haben die Fraktionen bzw. die Ab-
geordneten festzustellen, wer nach Maßgabe des Anforderungsprofils in der Stellen-
ausschreibung nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung am besten (Beste-
nauslese) für die ausgeschriebene Stelle geeignet ist (Art. 33 Abs. 2 GG, § 9 
BeamtStG). Alle auf der Wahlvorschlagsliste aufgeführten Bewerberinnen/Bewerber 
werden auf dem Stimmzettel zur Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises 
Uckermark aufgeführt. 
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Rechtliche Grundlagen und Ablauf der Wahl: 
Der Landrat wird gemäß § 131 Abs. 1 i. V. m. § 40 Abs. 2-4 BbgKVerf mit der Mehr-
heit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kreistages (26 Mitglieder) gewählt. Die 
Wahl findet in öffentlicher Sitzung statt (vgl. § 131 i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 
BbgKVerf). Gewählt wird geheim auf vorbereiteten Stimmzetteln. 
 
Stimmberechtigt sind grundsätzlich die Mitglieder des Kreistages (§ 131 Abs. 1 i. V. 
m. § 27 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf), sofern sie nicht von der Mitwirkung ausgeschlos-
sen sind. Mitglieder des Kreistages, die sich selbst zur Wahl stellen, unterliegen ei-
nem Mitwirkungsverbot nach § 131 Abs. 1 i. V. m. § 22 Abs. 1 BbgKVerf.  
 
Gemäß § 131 Abs. 1  i. V. m. § 40 Abs. 2 BbgKVerf ist im ersten Wahlgang gewählt, 
wer die Stimmen der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Kreistages 
(26 Mitglieder) erhält. Erhält niemand im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmen-
zahl, findet ein zweiter Wahlgang statt. 
 
Nach § 131 Abs. 1  i. V. m. § 40 Abs. 2 BbgKVerf findet der zweite Wahlgang zwi-
schen den beiden Personen statt, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenzahl 
erhalten haben. Haben mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten, 
findet die Wahl zwischen diesen Personen statt. Hat eine Person die höchste und 
mehr als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten, findet die Wahl zwi-
schen diesen Personen statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Gemäß § 23 Absatz 7 Geschäftsordnung für den 
Kreistag Uckermark (Geschäftsordnung) wird das Los vom Vorsitzenden bzw. sei-
nem Stellvertreter gezogen.  
 
Die Amtszeit des neu gewählten Landrates beträgt acht Jahre und beginnt mit dem 
Wirksamwerden der Ernennung zum Beamten auf Zeit, jedoch nicht vor Ablauf der 
Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers. Die Ernennung wird mit dem Tag der Aus-
händigung der Ernennungsurkunde wirksam, sofern diese keinen Wirksamkeitszu-
satz enthält, der dann jedoch nach dem Zeitpunkt der Aushändigung liegen muss (§ 
4 Abs. 4 LBG). 
 
Es ist vorgesehen, unmittelbar im Anschluss an die Wahl zur Landrätin/zum Landrat 
am 19.05.2010 nach Annahme der Wahl die Ernennung der Landrätin/des Landrates 
gemäß § 20 Absatz 3 Hauptsatzung des Landkreises Uckermark (Hauptsatzung) vor-
zunehmen.  
 
  
 
Anlage: 
Wahlvorschlagsliste zur Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Ucker-
mark (wird nach dem 02.05.2010 unverzüglich nachgereicht). 
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